AfA-Bezirkskonferenz

1. März 2008, Bad Salzdetfurth


Antragsteller:
AfA im Bezirk Hannover

Den Missbrauch der Leiharbeit eindämmen

Die AfA-Bundeskonferenz möge beschließen:

Die Leiharbeit wird massiv benutzt um Tarifverträge zu umgehen und die Lohne zu drücken. Betriebsräte und Gewerkschaften haben dieses sehr schnell erkannt.

Von wegen Saison- und Auftragsspitzen abdecken. Die Leiharbeit hat sich inzwischen in den Köpfe der Arbeitgeber als hilfreiche Methode für Kostenkalkulation und Einsparmethodik etabliert. 

Eigene Mitarbeiter sind Lohnkosten und Leiharbeitnehmer sind Sachkosten. Die Kosten geben also somit schon vor, was ein Leiharbeitnehmer für den Entleihenden Betrieb ist. Der Faktor Mensch wird zur Sache.

Um diesem entgegen zuwirken, sind weitereichende Maßnahmen notwendig:

· Die Wiederaufnahme einer Höchstüberlassungsdauer von 12 Monaten in das AÜG.
· Die bindende Gleichbehandlung mit der Stammbelegschaft nach 6 Monaten beim gleichen Entleiher.
· Stärkung der Mitbestimmung der Betriebsräte in § 99 BetrVG.
· Mindestlohn für Leiharbeitnehmer
· Einführung  einer Leiharbeitnehmer-Abgabe für Unternehmen. Hier müssten Entleiher, die über 
5 % Leiharbeitnehmer zur Gesamtzahl des Stammpersonals beschäftigen (in einer Arbeitsstätte ) eine Sonderabgabe zahlen. Die Sonderabgabe soll der Denkanstoß zur Rückkehr zur Festanstellung sein. Es muss sich für Unternehmen kalkulatorisch lohnen zur Festanstellung zurück zukehren. 
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